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– auch unter Berücksichtigung der Schutzinteressen des 
Verbrauchers – es rechtfertigten, die dem Verbraucher 
zugedachte Schutzfrist zu verkürzen. Voraussetzung sei 
hierfür ein sachlicher Grund. Dafür müsse der vom 
Gesetz bezweckte Über eilungs- und Überlegungsschutz 
auf andere Weise als durch Einhaltung der Regelfrist 
gewähr leistet sein. Die Beurkundungspraxis des klagenden 
Notars stelle keinen ausreichenden sachlichen Grund dar. 
Die Möglichkeit, das Muster des später zu beurkundenden 
Vertrages auf der Homepage des Notars vorzuhalten, biete 
keine äquivalente Sicherung. Zum einen könnten, „etwa im 
Hinblick auf den noch offenen Kaufpreis“, nicht alle für 
den Vertrag wesentlichen Elemente berücksichtigt wer-
den. Zum anderen könne der Notar nicht überprüfen, ob in 
Bezug auf den späteren konkreten Käufer die erforderliche 
Überlegungsfrist eingehalten sei. In der Gesamtschau blie-
ben die Schutzmöglichkeiten im vorliegenden Fall so weit 
hinter dem Regelfall des § 17 Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG 
zurück, dass von einer anderweitigen Gewährleistung des 
Übereilungs- und Überlegungsschutzes nicht gesprochen 
werden könne.

Eine andere Bewertung ergebe sich auch nicht aus dem 
Gesetzgebungsverfahren zum Gesetz zur Stärkung des 
Verbraucherschutzes im notariellen Beurkundungsverfahren. 
Der Rechtsausschuss des Bundestages habe in seiner 
Beschlussempfehlung zwar von einer freiwilligen Grund-
stücksversteigerung als begründeter Ausnahme vom 
Regelfall der zweiwöchigen Frist gespro chen. Dies könne 
aber nur für echte Grundstücksversteigerungen unter 
Anwendung von § 156 BGB gelten. Der Notar erfül-
le hier seine Beratungs- und Belehrungspflichten be-
reits während des in seiner Anwesenheit stattfindenden 
Versteigerungsverfahrens. Unter diesen Bedingungen kön-
ne eine „begründete Ausnahme vom Regelfall des § 17 
Abs. 2a S. 2 Nr. 2 BeurkG in Be tracht kommen“. Anders 
verhalte es sich jedoch, wenn § 156 BGB abbedun-
gen werde. Eine „unechte“ Versteigerung sei ledig-
lich ein Käuferauswahlverfahren, dem ein gewöhn licher 
Kaufvertrag nachfolge. Insoweit könne der Notar zwang-
los sämtliche Verpflichtungen aufgrund des § 17 Abs. 2a 
S. 2 Nr. 2 BeurkG beachten und erfüllen. Weder der 
Übereilungs- und Überlegungsschutz noch die fachkundige 
und neutrale Beratung durch den Notar würden in diesem 
Fall vor der Beurkundung ausreichend gewährleistet.

Hinweis
Die Auffassung des BGH entspricht der Ansicht der BNotK 
(Rundschreiben 25/2013 v. 2.10.2013, S. 8 f.). Interessant 
ist die (etwas versteckte) Aussage des BGH, dass die Zwei-
Wochen-Frist nur in Gang gesetzt wird, wenn der versandte 
Entwurf die Angabe des Kaufpreises und aller für den 
Vertrag wesentlichen Elemente enthält. 

GrEStG § 3 Nr. 2 u. 6; ErbStG § 7; AO § 42
Grundstücksübertragung zwischen Geschwis-
tern aufgrund schenkungsvertraglicher Ver-
pflichtung – interpolierende Betrachtungsweise

1. Eine Grunderwerbsteuerbefreiung kommt bei 
Grundstücksübertragungen zwischen Geschwistern 
aufgrund einer interpolierenden Betrachtungsweise in 
Betracht, wenn die Übertragung der Erfüllung einer 
schuldrechtlichen Verpflichtung gegenüber einem 

Elternteil (hier: Auflage) dient und der Elternteil 
schenkungssteuerrechtlich als Zuwendender anzuse-
hen ist.

2. Eine interpolierende Betrachtungsweise ist nur 
möglich, wenn für die Gestaltung ein außerhalb der 
Steuerersparnis liegender beachtlicher Grund wie 
die Neugestaltung der vorweggenommenen Erbfolge 
vorhanden ist. Eine Grunderwerbsteuerbefreiung 
aufgrund interpolierender Betrachtungsweise um-
fasst nicht eine übernommene Nießbrauchbelastung. 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion)

BFH, Beschl. v. 11.8.2014 – II B 131/13

Problem
Im Jahr 2006 hatte der Vater seinen Kindern B und S ein 
Grundstück zu je ½ unter Vorbehalt eines lebenslangen 
Nießbrauchs übertragen. Durch notarielle Urkunde vom 
März 2013 übertrug der Vater im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge Gesellschaftsanteile auf den Sohn B. In 
diesem Vertrag verpflichtete sich B gegenüber seinem Vater 
und seiner Schwester S „auf Veranlassung des Vaters“ so-
wie „zum Zwecke der Gleichstellung“ der S, den schenk-
weise erhaltenden Miteigentumsanteil am Grundstück auf 
S unter Anrechnung auf deren Pflichtteilsansprüche zu 
übertragen. Die Übertragung erfolgte unter Übernahme 
aller im Grundbuch eingetragenen Belastungen, insbe-
sondere des bestehenden Nießbrauchs. Der BFH musste 
sich mit der Frage befassen, ob für die Übertragung des 
mit dem Nießbrauchrecht belasteten Miteigentumsanteils 
vom Bruder auf die Schwester Grunderwerbsteuer anfällt. 
Die Entscheidung erging im vorläufigen Rechtsschutz 
aufgrund summarischer Prüfung. Aus ihr ergeben sich 
dennoch wichtige Schlussfolgerungen.

Entscheidung
Der BFH stellt zunächst klar, dass der Grundstückserwerb 
nicht den Befreiungstatbestand des § 3 Nr. 2 S. 1 GrEStG 
erfüllt. Hiernach sind Grundstücksschenkungen im 
Sinne des ErbStG von der Grunderwerbsteuer befreit. 
Die Vorschrift finde nur Anwendung, wenn sich der 
Grundstückserwerb schenkungssteuerrechtlich als 
Schenkung zwischen Veräußerer und Erwerber voll-
ziehe. B habe S das Grundstück jedoch nicht auf 
der Grundlage eines zwischen ihnen bestehenden 
Schenkungsvertrages übertragen. Der Übertragung habe 
eine schuldrechtliche Verpflichtung des B gegenüber V 
zugrunde gelegen (Auflage). Schenkungsteuerrechtlich 
sei nicht B, sondern der am Grunderwerb selbst nicht 
beteiligte V als Zuwendender des Grundstücks anzu-
sehen.

Eine Befreiung des Grundstückserwerbs nach § 3 Nr. 6 
S. 1 GrEStG scheide ebenfalls aus, da die Geschwister 
nicht in gerader Linie, sondern in Seitenlinie verwandt 
seien.

Der BFH nimmt jedoch an, dass eine teilweise Befreiung 
bei interpolierender Betrachtung gem. § 3 Nr. 2 S. 1 
i. V. m. § 3 Nr. 6 GrEStG in Betrachtung kommt. 
Eine interpolierende Betrachtung sei möglich, wenn 
sich der tatsächlich verwirklichte Grundstückserwerb als 
abgekürzter Weg darstelle und die unterbleibenden 
Zwischenerwerbe im Falle ihrer Durchführung eben-
falls steuerfrei wären. 
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Nach Ansicht des BFH sind die Voraussetzungen für eine 
Interpolation im vorliegenden Fall erfüllt. Nach seiner 
Auffassung kann der interpolierenden Betrachtungsweise 
auch nicht der Einwand des § 42 AO entgegengehalten 
werden, da hier ein außerhalb der Steuerersparnis liegen-
der beachtlicher Grund vorhanden ist. Ein beachtlicher 
Grund könne sich bei einer Neugestaltung der vorweg-
genommenen Erbfolge aus dem Interesse eines Elternteils 
ergeben, ggü. dem begünstigten Kind selbst als Schenker 
aufzutreten. Dieses Interesse sei im vorliegenden Fall  
mit hinreichender Deutlichkeit zum Ausdruck kommen; 
B habe seinen Miteigentumsanteil am Grundstück an-
stelle der Zahlung eines Gleichstellungsgeldes ausdrück-
lich „auf Veranlassung“ des V auf S übertragen. Erst 
recht dürfte ein solches berechtigtes Interesse anzu-
erkennen sein, wenn sich die durch die Übertragung 
des Miteigentumsanteils begünstigte S den Wert des 
Vermögensgegenstands auf ihre Pflichtteilsansprüche 
nach V anrechnen lassen müsse.

Der BFH führt dann aber aus, dass diese Beurteilung nicht 
für den Wert des von S übernommenen Nießbrauchrechts 
gelte. Das Nießbrauchrecht sei der Bemessung der 
Grunderwerbsteuer zugrunde zu legen. § 3 Nr. 2 S. 2 
GrEStG schließe Grundstücksschenkungen unter einer 
Auflage insoweit von der Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 2 
S. 1 GrEStG aus, als der Wert solcher Auflagen bei 
der Schenkungssteuer abziehbar sei. Gegenstand der 
Zuwendung des Vaters an S sei der mit dem Nießbrauchrecht 
belastete Miteigentumsanteil des B. Die Zuwendung des 
Vaters an S erfülle damit die Merkmale einer Schenkung 
unter Nutzungs- oder Duldungsauflage. 

Eine solche Auflage mindere bei der Schenkungssteuer 
die Bereicherung i. S. d. § 10 Abs. 1 S. 1 ErbStG. Die 
interpolierende Betrachtungsweise könne nicht so weit 
gehen, dass das mit dem Nießbrauchrecht belastete 
Miteigentum insgesamt grunderwerbsteuerfrei über-
tragen werden könne. Einer interpolierenden Betrachtung 
stehe entgegen, dass insoweit kein über die Ausnutzung 
der Steuerersparnis hinausgehender beachtlicher Grund 
bestehe. Eine interpolierende Betrachtung scheide auch 
deshalb aus, weil diese nicht zu einer Erweiterung des 
Anwendungsbereichs einer Befreiungsvorschrift über 
ihren Zweck hinaus führen dürfe. Dies wäre der Fall, 
wenn man § 3 Nr. 6 GrEStG ohne jeden Bezug zu 
einer anderen Befreiungsregel interpolierend auf die 
Übertragung eines Grundstücks zwischen Geschwistern 
und damit auf eine Gestaltung anwendete, die nach der 
Systematik der Befreiungsvorschriften gerade nicht von 
der Grunderwerbsteuer befreit sei.

Hinweis
Die Entscheidung des BFH bringt erfreuliche 
Klarstellungen. Eine Interpolation dürfte immer möglich 
sein, wenn die Übertragung eines Grundstücks zwischen 
Geschwistern mit dem Ziel der Herstellung gleichwer-
tiger Verhältnisse im Rahmen der vorweggenommenen 
Erbfolge auf Initiative der Eltern erfolgt. Zu beachten 
ist allerdings, dass der BFH eine Interpolation (§ 3 Nr. 2 
i. V. m. § 3 Nr. 6 GrEStG) nur insoweit zulässt, als 
der Vorgang nach § 3 Nr. 2 GrEStG steuerfrei wäre (s. 
auch FG Münster, Urt. v. 28.5.2008 – 8 K 1597/06; FG 
Düsseldorf, Urt. v. 16.7.2014 – 7 K 1201/14, Revision 
anhängig beim BFH unter II R 49/14).
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